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Taubstummen, seine Erziehung und sein Recht
auf Schulung und bat die Anwesenden, wo
immer sie ein solches Kind wissen,
ihm für das zu sorgen, was ihm
gehört, die Taubstummenschule, dann
bekommen sie die gleichen Befähigungen wie wir
Hörende und werden sie brauchbare Menschen,
wofür wir übrigens genug schöne Beispiele
haben. Er forderte die Zuhörer auf, einmal
einen Besuch in einer Taubstummenschule zu
macheu. Sie werden erstaunt sein über das,
was dort geleistet wird, wie die Taubstummen
sprechen lernen und ihnen die sittlichen Begriffe
beigebracht werden. Der Gebärdensprache sollten
wir mit aller Macht entgegentreten, weil sie

der Lautsprache schadet. Der Redner schloß
mit den Worten, es würde ihn freuen, wenn
es ihm gelungen wäre, die Herzen der
Anwesenden für die Taubstummen zu erwärmen. 8.

Aargau. Im Geschäftsbericht des reformierten
Kirchenrates an die reformierte Synode des
Kantons Aargau vom 1. August 1911 bis
31. Juli 1912 steht Seite 14 zu lesen:

„Die Taubstummenpastoration nahm ihren
gewohnten Gang. Monatlich wurde pon Herrn
Pfarrer Müller in Birrwil in den bisherigen
0 Predigtzentren Gottesdienst gehalten, wozu
von 40 bis 50 Geladenen jeweils zirka 30—40,
im Laudenhof-Aarau regelmäßig um 50
erschienen. Namentlich bei den intelligenteren
Taubstummen sind diese Gottesdienste beliebt,
so daß manche eine lange Wanderung oder die

beträchtlichen Kosten einer Bahnfahrt nicht
scheuen, wiederholt im Jahre sich zu erbauen
und mit ihren Schicksalsgenossen sich zu stärken
und fröhlich zu sein. Der bei den Zusammenkünften

gereichte Imbiß bietet dem Prediger,
der diesen zweiten Teil nicht missen möchte,
erwünschte Gelegenheit, den Taubstummen
näher zu kommen, ihre Freuden und Nöte zu
vernehmen, sie aufzumuntern, zu mahnen und
zu warnen und unter ihnen Freundschaft
pflegen zu lassen. Für die Taubstummen in
Zosingen hält in alter Anhänglichkeit der Sohn
des verstorbenen ehemaligen dortigen Borstehers
monatlich eine Bibelstunde und in ebenso
verdankenswerter Weise bietet die Anstalt Landenhof

bei den dortigen Zusammenkünften den

Teilnehmern gratis Herberge.
Wenn auch die aargauische Taubstummenpastoration

noch mehr ausgebaut werden
könnte und sollte (vielleicht im Verein mit den

angrenzenden Kantonen durch Bestellung eines

eigentlichen Taubstummenpfarrers), so empfinden

es unsere Taubstummen doch dankbar, daß die

evangelisch-reformierte Landeskirche wie eine
treue Mutter nach Möglichkeit für ihr seelisches

Wohlergehen zu sorgen bemüht ist. Der Kassier,
Herr Kirchenrat Direktor Scheurmann in
Aarburg, der gerue von Privaten wie von Kirchenpflegen

Beiträge an die Kosten verdankt, hatte
Fr. 523. 05 Einnahmen gegen Fr. 441.35
Ausgaben. Das Totalguthaben beträgt Fr. 317.37.

Chr. B. in B. Vom Tode des I, M hoben wir
gewußt, ober niemand hotte uns von seiner Krankheit
gesagt, sonst hätten wir ihn sehr gerne besucht — Es
ist uns leid, daß Sie von Zeit zu Zeit krank werden.
Sie sollten ganz neues, frisches Blut in Ihren Körper
bekommen, die schlechten Säfte könnten durch eine Kur
ganz und für immer herausgeschafft werden. Dann
wäre Ihnen geholfen.

K. F. in W. Bei Ihnen ändert sich gar vieles!
Möge alles gut ausgehen. — Es ist nicht gesagt, daß
mau nur im Januar Stanniol senden kann, sondern
solches ist zu jeder Zeit willkommen. Wir haben
den Januar nur anstatt des Dezember
angeraten, weil es im Weihnachtsmonat schon genug Pakete
gibt. Gruß!

E. W. in L. Danke für Ihre Sendung und
Begleitworte. Die gute Schwester ist also gestorben.
„Warte nur, balde ruhest du auch."

M. W. in S. Wir haben schon mehrmals gesagt,
daß Sie unser Blatt gratis erhalten, weil Sie so

wenig verdienen. Machen Sie sich doch keine Sorgen
mehr deswegen, sondern nehmen Sie froh und dankbar

an, was Ihnen geboten wird Es ist auch nicht
nötig, daß Sie in den Fürsorgeverein eintreten; das
überlassen Sie den Bessergestellten.

H. W. in Z. Schreiben Sie nur fröhlich drauf los
für's Blatt. Wir wollen's schon in gute Form bringen,
wenn es nötig ist. — Viel Glück zum Stellen- und
Wohnungswechsel. Der Mensch soll sich immer zu
verbessern suchen, auch in äußern Dingen und es ist recht,
daß Sie das tun, denn es ist gewiß nicht Gottes Wille,
daß wir immer auf derselben Stufe stehen bleiben.
Vorwärts! Aufwärts! heißt die Losung, auch
für uns Gehörlose!

I. N. in Z. Besten Dank für's Stanniol.
Genannter wohnt Fellenbergstraße 10.

Hs. F. in Sch. Ein verschlossener Brief von Schaffhausen

nach Bern kostet nicht nur 5, sondern 1l) Np.
Wir mußten Strafporto bezahlen.

Anzeigen

Gesucht zu wohlwollenden Bauersleuten,
nicht weit von Bern, ein jüngerer
Taubstummer zur Aushülfe. Es wird kein Kostgeld

verlangt. Lohn je nach Leistung. Nähere
Auskunft erteilt die Redaktion d. Bl.

Bllhler â Werder, Buchdruckerei zum »Althof", Bern.
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